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;!lreliendes bitte ankreuzen E r:Cer rn Druckscnrift ausi.lllen

tür die Wahl

Wahlbe[<anntnrachu mE

[!.] aes Genreinderats, X *er ensten §ürgernreisterin oder
des ersten §ü rgerrneistors,

H Oes Kreistags, H Uer l-andrätin oder des Landrat*

arn 08"03.?0?6

1 , üie Abstimmung dauert von I Uhr bis 1B Uhr.

2. Das §timmrecht kann folgendermaßen ausgeüht werden:

2.1 lmÄ,bstimmungsräum:

2.1.1 Die Gemeinde i*t i" 3 *lffXlleine stimmbezirke eingereitr

lndenWahlhenachrichligurrgen,ciiedenWahlberechtigtenbisspäteslens15.02.2026(.21 'lagvorciemWahllag) 
über-

§andt worden sind sind der $tirnmbezirk und der Abstimmr-rngsraurn angegeben. rn derri clie Siimmberechtigten abstim-
men kÖnnen. $ie enthalten ein*n 1-iinvvers, ob der Abstimmungsraum barrierefrer ist.

21 2 Dre Gerreinde ist in 0 s;;ILrutimnrbezirke eingeleitt, unel zwar

nla

2"1.4

2.1.§

2.1.6

2.1.7
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3.

(iiezeiahnu.g urC genaLe Ar:schriil der §onds.stlft.tmbeztrke barrlerefrei jalneii)

§timmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein besitzen. nur in rlerr Abstimmungsraurn des Stinrrni:ezirks
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sincl

UJer einen Wahlschein besitet, kann das Slrnrmrechl ausüben

a) bei Gemeindewahlen durch Stimmai:gabe in .jeelem Abstimmüngsrailm der Oemeinde, die den Wahlschein ausge-
stellt hat.

b) bei Landkreiswahlen durch $timmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Lancikreise§, gilt cier \ Jähischetn
zL:gleich für Oemeindewahlen, kann die $timmatrgabe hierfür nur in <jieser Genreinde erfolgen.

Die Abstimrnenden haben jhre tf/ahlirenachrrchtigl.rng otier rhren f/ahleeheirr unqJ ihren Persr:nalausweis. ausländrsche
UnicnsbÜrgerinnenlUnionsbürger *inen ldentitätsauslrreis, slder ihren Reisepass zur Al:stimmung mitzubrirrgen.

Die §timmzettel werden den Abstir.nnrenden beim Betrelen cJes Abstirrrnru,rgsräuins ausgehändigt Sie müssen von den
§limrlberechtigten allein in einer ,fl/ahlkabine cjes Airstirnn:i.rr"lgsrauils gekennzeich,.ret werden

Die DurchfÜhrung der AbstimmLrn{:r urrrJ die FeststelLing des Absiinrmr-ingsergeh,nisses sind öffentlich Jedernann hat
Zu1ritl, sovrert das olrne Beeinträchtigung der AtrstimnrLrng nröglich ist

Üie Vtlahlbenachrichtigung ist bei §ürgermeister- und Lnriclratswahlen aufzuttewalri-en, da sie fi.rr eine eiwaige §tichwahi
benotiUt w,ro.

§ureh §riefwahl:

SJerduich Briei,arahl wählen wiii. nrr-rss dies bei der Genreinde (Venvaltlngsgenretnschaft) beantragen unrj erhäit dann
foigende Un:eriaUe,r

a) Einen Slimnrzettel füi jer.le oi:en b*zeicl.rrrete Wairl,
b) einen §timrnzettelumschlag fr,li- alie Stirnmzetlel,
e) einen hellroten Wahlbriefumschlag für den \rVahisclrein unrj den $timrnzeltelunrschiag mrl der Anschrilt eier HehörcJe.

an die der \r'lahlbrief zu übersenden ist,

el) ein Merkblalt ilir dle Eriefivahl

flähere Hinwerse därliber. wie cire ßriefi,vahl auszuüben ist, ergeilen sioh air; dem Merkblatt iur riie Briefwahl.

Bei der Brieiruahl sorgen clie §timmberechligten datLrr, dass der \^/ahlbrief rnrt ilen Strnrn zetteiir rrncl cler:r Wahlscirein
am \Alahltag bis zum Abiauf rler Abstimmungszeii bei der auf denr fJahlbr-iefurrschlaE angegebener: Behorde erngeht.

Die F eiwitir vrrstände trcter.lrrr [:rmittlL,lg des ß'iefuuahlergeii"tisses Llr]i 15 3U Uhr il'
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zusammen.

Grundsätze für die Ke nnze ichnung der §timmzettel:

Gewählt wird ntit amtlich hergestellten Slimtnzetteln. §ie sind als Muster anschließend an diese Bekanntmachung abge-
druckt.rr Gegebenenfalls aufgedruckle §trichcodes dienen ausschließlich der Erleichierung cler $timmenauszählung.

Wahl des Gemeinderats und des Kreistag§:

Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gellen die Grunclsätze der Verhältniswahl.

Aus den anschließend abgedruckten Stirnnrzeileln ergibt sich. wie viele §limrnen die StimmL:erechtigten haben.r) Es kön-
nen nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden.

Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unverändert annehnren, indem sie in der Kopfleiste den Kreis vor
dem Kennwoü des Wah{vorschlags kennzeichnen.

Sollen einzelne Bewerberinnen uncJ Bewerber §lirnr"nen erhalten, wird das Viereck vor den Bewerberrnnen und Bewerbern
gek en nze,ch net

Die Strmmberecntigten können inneriralb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und Llewerbern
bis zu drei Stimmen geben. woi:ei fiuch mehdach au{geführle Bewerberinnen r:lrd Bewerber nicht mehr als drei Stimmen
erhalten dür-fen.

llie Narnen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber können gestrichen werden. üie übrigen Eewerl:erinnen und Be-
werber sinri dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnel wurde.
Die Slimmberechtigten können ihre Siimmen innerhalb der ihnen zustehenden Slimmenzahl Eer,verberinnen und Bewer-
bern aus verschiederren Wahlvorschlägen geben

§ofern die §t'mmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, geiten dre Grundsätze der Mehrheitswahl.

Aus den anschließend abgedruckten Strmmzetleln ergibt sich. wie viele §tirnmen clie §lirnnrberechtigten haben. Das sind
so viele Stirnmen, wie Gemein<Jeralsrnitglieder r:der Krersrätinnen und Kreisräte zu wählen sind Die Slimmberechtigten
können innerhali:r der ihnen zustehenden Stimrrenzahl einzelnen Bewerbennnen und Bewerbern bis zu drei §timmen
geben. wcbei auch mehrfach aulgeführte Bewerbelinnen und Bewerlrer nicht mehr als drei Stimmen erhalten dürfen.

a) Wenn der $timmzeltel nur einen Wahlvorschlag enlhält, können die §timnrberechtiqten die auf dern Stimrnzettel vor-
gedrucKten üerr,,erberinnen i,ind Bewerber dadurch wälrlen. dass sie den Wahlvorschlag oder den Namen der Bewerbe-
rinnen und Bewertler in eindeutig bezeichnenCer Weise kennzeictrnen. Sie können vcrqedrirckle Sewerberinnen und
Bewerber streichen; rrr diesem Fall sind die übrigen Bewerberinrren und Beweri:er dann gewählt vu,enn der Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wr-rrde Die Stimmberechtigten konnen Stimmen an andere ilählbare Personen
vergeben. indem sie diese in eindeutig bezeichnender \lleise auf dem §tirnr.nzettei h*ndschriftlich hin:ufrigen

b) llenn cier Stimrnzeltei keinen Wählvorschlag enthalt, vergeben clre Sfrmrni;erechtigten ihre Stinrmen CarJurch, dass sie
rnählbare Personen in eindeutig bezeichnenderWeise auf denr §timmze{tel handschriftlich erntragen

Gersählt sind die Fersonen in der Reihenfolge der §timmenzahlerr,

Wahl derersten §ürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats;

.Jsde stimmberechtrgte Person hal etne §iitnme Auf derr arschließentt abgedrLicklen §lrmmzettelnl) ist eriäutert, wie die
§timmzettel zu kennzeichnen sind

Die gekennzeichneten Stimmzetlel sind nrehrfach so zu laiten, dass der lnhalt vercleckt ist.

Jede wahlberechtigte person kann ihr iVahlrecht nur einnral und nr-ir persönlich ausüben Eine Ausübung des Wahlrechts
durcheinenVerlreteran$tellederwahlberechtigtenPersonislunzulässig(Art.3Abs 43alz2desGemeinde-undLand-
kteiswahlgesetzes). Eine wahlberechtlgte Person. derdes Lesens LrnkLrndig cderwegerl einer Behinderung an derAbgabe
der §timme gehindert ist. kann sich hierzu der Hilfe einei anderen Person bedienen. )ie Hilfeleistung ist ar-rf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer von def wahlberechtigten Person seibsl getrofienen und geäL"lßer1er-r Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulassig is{ eine Hilfeieisiung, die unter missbräuchlcher Ernflussnahme erfolgt. die selbstbestinrmte Willensbildung oder
Entscheidr.rng der wahlberechtigten Person erselzt oder veränder1 oder wenn ein lnteressenkonflikt der l-iilfsperson besteht
iAn. 3 Abs 5 des Gemerrrde- urrd l.andkreiswahlgesetzes)

Wer unbefugt
f rsihertsstrafe

wählt oder sonst ein unrichirqes Lrgebnrs eLner Wahi herbeiführt ocler ilas [:.rgeb ddlscht, wird rnit
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe b*siraft. Unbefugt wählt auch, y'ier im Rah zrlässiger Assistenz.

enlgegen de. Wahlentscheidung des Wahlberechtigterr orJer ohne eine geäußerid Wal,r des \llahlberechtig-
1en eine $timme abgibt Der Versr-lch

412
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Datum
t1:1"------

(§ 1ü7a Abs. 1 und 3 SIGB)

J? ol 20r{ ,6 Unterse hriit

1)

nien$tstunden in der GerneindeveMaltung zur Einsichtnanme bereit. Aus den §timinze[tain ergrbl §;ch, wie vrele Slrmmen die dtimmberechtisten haben.

ZaAngeschlagen anr 0:L.o'3 abgenonirnen am.LZ


